
Reetdachsanierung Vierständerhaus Schröers-Hof 

Altersbedingt weist das Reetdach hier auf dem Vierständerhaus Mängel auf. Um die 
Bausubstanz des Dachstuhles zu schützen, ist die Reparatur des Reetdaches erforderlich. 
 
Zu diesem Zweck wurden im Rahmen einer freihändigen Vergabe drei Reetdachdeckereien 
aufgefordert, ein Angebot abzugeben. 
Nach Auswertung der Angebote wurde der Auftrag an die mindestfordernde Firma Manfred 
Meyer, Bispingen, vergeben. Die Auftragssumme beträgt 10.396,14 EUR. 
Auf unseren Antrag hin gewährt das Land  Niedersachsen eine Förderung aus EU-Mitteln in 
Höhe von 65 % der zuwendungsfähigen Gesamtausgaben. 
 
Austausch von Straßenbegleitgrün im Wohngebiet Hungerkamp sowie in der Straße  
„Im Kamp“ 

Am Sonnabend dem 28. Februar 2015 werden in einem 3. Teilabschnitt des Wohngebietes 
Hungerkamp – Wilhelm-Busch-Straße und teilweise in der Straße Am Schützenholz – sowie in 
der Straße Im Kamp Baumfällungen vorgenommen. 
Eine Ersatzpflanzung mit Amberbäumen soll im Frühjahr dieses Jahres durch die Mitarbeiter 
des Bauhofes erfolgen. 
Aufgrund des Alters und der erreichten Größe der Straßenbäume waren vergleichbare 
Erneuerungen unter Beteiligung der Anlieger auch schon in zwei ersten Teilbereichen des 
Wohngebietes Hungerkamp vorgenommen worden. 
Für die Beteiligung der Anlieger und deren Verständnis für die Einschränkungen während der 
Arbeiten bedanke ich mich, auch im Namen des Ortsrates Neuenkirchen. 
 
Jobcenter Heidekreis 

Nachdem es vorrübergehend keine Präsenz vor Ort gab, steht die Arbeitsvermittlung des 
Landkreises Heidekreis ab sofort auch wieder im Rathaus der Gemeinde Neuenkirchen zur 
Verfügung. Sprechtage vor Ort finden jeweils an jedem zweiten Dienstag im Monat, in der Zeit 
von 9:00 bis 12.00 Uhr statt. 
Nächster Sprechtag ist der 03. März 2015. 
 
Bauerngarten vor dem Heimathaus 
Auch der Heimatverein Neuenkirchen bittet um Unterstützung. Bisher wird der Bauerngarten vor 
dem Heimathaus durch Mitglieder des Heimatvereins bzw. von ihm Beauftragte gepflegt. Die 
bisherigen Unterstützer stehen aus persönlichen Gründen jedoch nicht mehr zur Verfügung. 
Gemeinsam mit dem Heimatverein hat auch die Gemeinde ein Interesse daran, dass der 
Bauerngarten erhalten bleibt. 
Bitte wenden Sie sich bei Interesse an den Vorsitzenden des Heimatvereins, Herrn Manfred 
Lange, oder gern auch an mich. 
 
Verpflichtung zur Unterhaltung von Gräben durch Eigentümer und Anlieger 

Gemäß der Verordnung über die Unterhaltung und Schau der Gewässer III. Ordnung für das 
Gebiet des Landkreises Heidekreis, ist, soweit die Unterhaltung der Gräben nicht von einem 
Wasser- und Bodenverband durchgeführt wird, der Eigentümer zuständig. Lässt dieser sich 
nicht ermitteln, so obliegt die Unterhaltung dem Anlieger. 
Bisher wurden von der Gemeinde Neuenkirchen freiwillig Mittel zur Verfügung gestellt, aus 
denen in den Ortschaften zum Teil auch Gräben unterhalten wurden, an denen die Gemeinde 
weder als Eigentümer noch als Anlieger unterhaltungspflichtig sind. Diese Mittel stehen bereits 
seit dem Haushaltsjahr 2014 nicht mehr zur Verfügung. Aus gegebenem Anlass machen wir 
alle Eigentümer und Anlieger auf ihre Verpflichtung zur Unterhaltung der Gräben aufmerksam. 
Bei der Unterhaltung der Gräben ist den Belangen des Naturhaushaltes und des Naturschutzes, 
insbesondere der Bedeutung der Gewässer und ihrer Uferbereiche als Lebensstätte für 
Pflanzen- und Tiergemeinschaften, Rechnung zu tragen. Bild und Erholungswert der 
Gewässerlandschaft sind zu berücksichtigen. 
Maßnahmen zur Unterhaltung der Gräben sind im Zeitraum vom 1. Oktober bis 28. Februar 
auszuführen. 
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Haben Sie Fragen zur Räum- und Unterhaltungspflicht, wenden Sie sich im Rathaus an Herrn 
Bernd Pomian, Telefon 05195 940-60, Email bernd.pomian@gemeinde-neuenkirchen.de, oder 
an Herrn Jan Lentz, Telefon 05195 940-61, Email jan.lentz@gemeinde-neuenkirchen.de 
 
Sanierung des Turnhallendaches im Bereich der Umkleidekabinen 

Das Dach der Vorräume zur großen Turnhalle und im Bereich der Umkleidekabinen ist undicht. 
Die ca. 750 m² große Dachfläche bedarf einer umfassenden Sanierung. 
Die Bauverwaltung der Gemeinde Neuenkirchen lässt zurzeit Kostenangebote für verschiedene 
Reparaturalternativen erstellen. Die Mittel für die Baumaßnahme stehen im Haushaltsplan 2015 
zur Verfügung, so dass in Kürze mit den Arbeiten begonnen werden kann. 
 
Erfolgreicher Lehrabschluss 

Ende Januar 2015 hat Frau Anne-Marie Riechelmann ihre Ausbildung zur 
Verwaltungsfachangestellten, Fachrichtung Landes- und Kommunalverwaltung in 
Niedersachsen, erfolgreich beendet. Wir gratulieren ihr dazu recht herzlich. 
 
Aufnahme von Flüchtlingen 
Mit Erlass vom 18. Februar 2014 informierte das Niedersächsische Ministerium für Inneres und 
Sport (MI) über die voraussichtliche Entwicklung der Zugangszahlen an Asylantragstellern. 
Unter Berücksichtigung der aktuellen Prognosen des Bundesamtes für Migration und 
Flüchtlinge (BAMF) rechnet des MI bezogen auf Niedersachsen nunmehr für das Jahr 2015 mit 
23.500 Asylanträgen. 
Das MI hält es daher für Wahrscheinlich, dass die mit Stichtag 20. November 2014 
festgesetzten Verteilquoten und Verteilungskontingente nicht wie angenommen im dritten 
Quartal 2015, sondern bereits früher ausgeschöpft sein werden. 
Zum 20. November 2014 wurden die Aufnahmequoten für das Land Niedersachen neu 
festgesetzt und dem Landkreis Heidekreis 582 Asylbewerber zur Unterbringung zugewiesen. 
Da die Überhänge aus der vorherigen Quote in Höhe von 90 Personen berücksichtigt werden, 
verringert sich die Zahl der noch aufzunehmenden Asylbewerber auf 492 Personen im 
Landkreis. 
Auf die Gemeinde Neuenkirchen entfallen aus der neuen Aufnahmequote: 
 
 

Gemeinde Neues 
Kontingent 

Bereits verteilt und auf 
das neue Kontingent 
anzurechnen 

Zu erfüllende 
Aufnahmen 

Neuenkirchen 24 13 11 

 
Von den noch zu erfüllenden Aufnahmen sind 4 Personen bereits aufgenommen, so dass 
zurzeit noch 7 Personen aufzunehmen sind. 
 
Insgesamt sind in der Gemeinde derzeit 31 Personen untergebracht. Sie stammen aus Syrien, 
Irak, Sudan, Somalia, Kosovo, Serbien und Albanien. 
 
Die Asylbewerber sind in dazu von der Gemeinde angemieteten Wohnungen untergebracht. 
 
Da mit weiteren Aufnahmen zu rechnen ist, sind wir noch auf der Suche nach geeignetem 
Wohnraum. Bei Interesse melden Sie sich bitte im Rathaus bei Frau Susanne Riebesehl, 
Telefon 05195 940-51 oder Email susanne.riebesehl@gemeinde-neuenkirchen.de 
 
- Haushalt 2015 1.500 EUR für Spielplätze Delmsen; OR soll entscheiden wohin u. 

 wofür 
- Heidesand – keine Neuigkeiten. Auf Entscheidung des LK wird gewartet 
- Mitgliedschaft im Rat – Rückzug G. Ströbele, Verzicht K. Palis, Annahme M. Bluhm 
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